
 
 
 
 

Dafür zahlt die Krankenkasse nicht! 

Honorarempfehlung für häufige außervertragliche Leistungen 

 
Das Honorar dieser Leistungen hängt wesentlich davon ab, ob sie Folge einer kurativen 
Leistung sind oder nicht und ob diese kurative Leistung von der Krankenkasse (Sozial- 
versicherung) honoriert wird. 

 

Einfache Bestätigungen ohne medizinischen Inhalt 

• Bestätigung über Besuch in der Ordination (für Dienstgeber, Schule usw.)             bis zu 10,00 € 
 
 

ärztliche Bestätigungen und Atteste 

• Atteste, die Befunde aus der kurativen Behandlung bestätigen                                        20,00 € 
z.B. Verletzungsanzeigen, Bestätigungen an das Finanzamt bei Diäten, zu Anträgen zur Pflegebeihilfe, zu 
Heimaufnahmen, Pflegefreistellung, Pflegeurlaub, zusätzliche Krankmeldebestätigungen, Turnbefreiungen, 
Entschuldigungen, 24-Stunden-Pflege-Bestätigungen, usw. 

• Atteste, die Befunde aus der kurativen Behandlung bestätigen und einen größeren 
Umfang haben                                         40,00 € 

z.B. Atteste für Ämter und Behörden, Rechtsanwälte, Gericht, Stornoversicherungen, Versicherungsbericht 

• Bestätigungen für private Versicherungen ohne Patientenkontakt                                    40,00 € 
z.B. Anfrage zu anamnestischen Daten 

 
 

Diverse Untersuchungen und Beratungen 

• Reiseprophylaxe und Impfberatung                                                                                   50,00 € 

• Lebensversicherungs-Untersuchungen 
Ärztliches Attest für Lebensversicherungen, gem. Vereinbarung mit dem VVÖ  203,20 € 
Arztauskunft über anamnestisch bekannte Daten, gem. Vereinbarung mit dem VVÖ  56,09 € 

für die Beilage von Befundkopien zur Arztauskunft pauschal  10,00 € 

• Patientenverfügung (pro angefangener halben Stunde)                166,00 € 

• Vorsorgedialog (pro angefangener halben Stunde)                166,00 € 

• Sterbeverfügung (pro angefangener halben Stunde)                166,00 €  

• Ärztliches Zeugnis nach dem Erwachsenenschutzgesetz  203,20 € 

• Kleine Untersuchungen einschl. Attest 

o Eignungs- bzw. Einstellungsuntersuchung für Betriebe                               50,00 € 
o Eignungsuntersuchung für Kindergarten, Schule, Universität                      40,00 € 
o Untersuchung von Jugendlichen im Gastgewerbe                                         50,00 € 

o  Einfache Sportuntersuchung bei Kindern bis 12 Jahre ohne EKG                46,00 € 

o Einfache Sportuntersuchung bei Kindern ab 12 Jahre mit EKG                    58,00 € 
•  Ausführliche klinische Untersuchungen mit Zusatzbefunden berechnen sich nach der 

Privathonorarordnung der Ärztekammer für Tirol  z.B. Tauglichkeitsbescheinigung, fliegerärztliche 

Untersuchung, Sporttauglichkeitsuntersuchung, Untersuchung für schwere Atemschutzgeräte 

 
 

Impfungen 

• Impfungen außerhalb von Aktionen inkl. Aufklärung und Feststellung 
   der Impftauglichkeit (Empfehlungstarif der ÖÄK)       24,00 € 
 

• Impfungen im Rahmen von Aktionen inkl. Aufklärung und Feststellung 
     der Impftauglichkeit (Empfehlungstarif der ÖÄK)        20,00 € 
 

Nachtragen von Impfungen in den eImpfpass 

• Honorar für 1 bis 2 Nachträge          33,00 €  

• Honorar für 3 und mehr Nachträge         46,00 €  

• Honorar bei Nachtragung mit ausführlicher Beratung       59,00 € 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Durchführung von Influenza-, RSV- und COVID-19 Testungen 
Je durchgeführten Test           27,00 € 

    + Einkaufspreis der Test-Kits 
 
 
Diverse Leistungen 

• Schwangerschaftstest                                                                                                       30,00 € 
 
 
Gesetzlich festgelegte Tarife für außervertragliche Leistungen 
Lt. § 23 Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung: 

• Führerschein Gruppe 1 Grunduntersuchung (Klasse AM, A (A1, A2), B, BE, F)                                         35,00 € 
• Führerschein Gruppe 2 Grunduntersuchung (Klasse C(C1), CE(C1E), D(D1), DE(D1E)                             50,00 €  
• Führerschein-Wiederholungsuntersuchung                                                                   30,00 € 
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